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1 Situation/Zielstellung

An den Umgang mit Gefahrstoffen, die beim Abbruch oder Rückbau von Gebäuden
anfallen, werden ständig neue Anforderungen gestellt. Das Gefährdungspotenzial
durch künstliche Mineralfasern (KMF) wird hier zunehmend in seiner Bedeutung
erkannt, muss bewertet und beachtet werden. Künstliche Mineralfasern früherer Pro-
duktion, wie sie als Wärmedämmschicht in Plattenbauten der DDR verwendet wur-
den, sind als krebserzeugend K2 eingestuft.

Im Zeitraum von 1971 bis 1990 wurden im Rahmen des Wohnungsbauprogramms
der DDR vorwiegend Wohnungen in Plattenbauweise errichtet (Bauserien QP 71,
P 2 und WBS 70). Die verwendeten Dreischichtplatten enthalten als Wärmedämm-
schicht zwischen der Trageschicht und der Wetterschutzschicht u. a. künstliche Mi-
neralfasern. Aus städtebaulichen Erwägungen und zur Reduzierung von nicht ge-
nutztem Wohnraum ist in den nächsten Jahren mit einem planmäßigen Rückbau und
Abbruch von ca. 300 000 bis 400 000 Wohneinheiten in den neuen Bundesländern
zu rechnen.

Ziel der gemeinsamen Untersuchung mit den Staatlichen Gewerbeaufsichtsämtern
war die Bestimmung und Bewertung der Belastung von Arbeitnehmern durch KMF
beim Abbruch und Rückbau von Plattenbauten unter Beachtung der Art und Be-
schaffenheit der Baukonstruktion, um daraus geeignete Technologien abzuleiten, die
ein gefährdungsfreies Arbeiten ermöglichen. Neben der Bestimmung der Faserstäu-
be wurden in ausgewählten Bereichen die Konzentrationen der alveolengängigen
Staubfraktion und der einatembaren Staubfraktion in der Luft im Arbeitsbereich er-
mittelt.

Messungen im Umfeld der Abbruch- und Rückbaumaßnahmen (im Baustellenbe-
reich) sollten Auskunft über den Austrag von KMF geben, um mögliche Belastungen
angrenzender Bereiche zu bewerten.

Im Interesse eines umfassenden Arbeitsschutzansatzes wurde ebenso untersucht,
inwieweit auch andere Expositionen wie Lärm, Schwingungen und physische Bela-
stungen bei den unterschiedlichen Technologien auftreten und welche Gefährdun-
gen/ Risiken durch das Arbeiten in der Höhe und beim Bewegen schwerer Lasten
bestehen (Praxislösungen zu Absturzsicherungsmaßnahmen werden in einem ge-
sonderten Bericht dargestellt).

Die Bearbeitung des geplanten Projektes wurde gemeinsam länderübergreifend mit
dem Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt und dem Landesamt für Ar-
beitsschutz und Arbeitsmedizin Thüringen durchgeführt. Die analytische Bestimmung
der Konzentrationen von künstlichen Mineralfasern in der Luft im Atembereich mittels
Rasterelektronenmikroskopie erfolgte dabei durch die Mitarbeiter des Arbeitsschutz-
labors im Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt sowie durch die
Dr. Fechter GmbH Umweltlabor und Ingenieurbüro Berlin. Das Landesamt für
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin Thüringen und das Arbeitsschutzlabor im Landes-
amt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt beteiligten sich ebenso an den mess-
und sicherheitstechnischen Bewertungen der unterschiedlichen Rückbautechnologi-
en.
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2 Arbeitsverfahren

2.1 Mechanischer Abbruch mit Bagger und Abbruchzange

Die Begriffe dieses Abbruchverfahrens sind in der DIN 18007, Ausgabe 2000,
beschrieben. Hauptsächlich erfolgt hier der mechanische Abbruch durch Abgreifen,
Eindrücken und Reißen mittels Abbruchzange.

Das Verfahren wird bisher beim kompletten Abbruch von Plattenbauten von den
Unternehmern favorisiert. Dabei erfolgt der Abbruch mittels Abbruchzange am Bag-
gerarm unter gleichzeitiger Benetzung der unmittelbaren Abbruchstellen. Inwieweit
der Staub und die KMF durch das Wasser weitgehend gebunden werden, ist von der
Wassermenge, dem Standort der Wasserspritzer, dem möglichen Einsatz von Emul-
gatoren im Wasser und der flächenhaften Versprühung im Abbruchbereich sowie von
der Höhe der abzubrechenden Gebäude und von den Witterungsbedingungen ab-
hängig.

Bild 1: Abgreifen, Einschlagen und Reißen der Decken und Böden sowie der Trennwände
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Bild 2: Einschlagen der Dreischichtplatten mittels Baggers und Abbruchzange
(6-geschossiger Plattenbau)

Die KMF enthaltenden äußeren Dreischichtplatten bleiben dabei stehen. Anschlie-
ßend werden bei diesen Platten die Armierungen durch die scherenförmig angreifen-
den Backen der Abbruchzange hydraulisch abgeschert und durch kurzes Einschla-
gen seitlich zum Absturz gebracht.

Die Dreischichtplatten werden dabei in der Regel nicht zerstört, es kommt teilweise
zu Brüchen in der Trag- und Wetterschicht. Bei geschickter Arbeitsweise können so
die Dreischichtplatten vom allgemeinen Bauschutt relativ gut separiert werden. Dadurch
wird die Belastung des Restschuttes durch KMF minimiert, welches Auswirkungen auf
die Abfallentsorgung von Betonbruch mit Mineralfaseranhaftungen hat.

Beim Erreichen niedriger Stockwerke kommen je nach Situation auch Bagger zum
Einsatz, die neben der Schuttbeseitigung auch Teile der Gebäude (stehende Wand-
segmente) wegschieben.

Bei diesem Rückbauverfahren ist die Standfestigkeit der Bagger vorher zu prüfen
und zu kontrollieren. Die Statik und Tragfähigkeit muss während des Abbruchs be-
gleitend analysiert werden. Der Sicherheitsabstand vom mindestens 0,5-fachen der
Bauwerkshöhe muss eingehalten werden. Weitere Hinweise dazu stehen in der Bro-
schüre Technik 13 „Arbeitsschutz bei Abbrucharbeiten“ der Bundesanstalt für Ar-
beitsschutz und Arbeitsmedizin.
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Bild 3: Schuttberäumung und Teilabbruch mit Bagger

Bild 4: Wasserspritzer im Bodenbereich, seitlich vom Bagger

Um die Staub- und Faseremissionen zu minimieren, sind Wasserspritzer beim Ab-
bruch einzusetzen. Bei sechsgeschossigen Plattenbauten ist dazu ein Spritzer im
Bodenbereich seitlich vom Bagger und ein Spritzer auf einer Hubbühne auf Abbruch-
höhe zu positionieren.

Bei sechsgeschossigen Plattenbauten ist das problemlos durchführbar. Beim elfge-
schossigen Plattenbau ist es schwierig, einen Spritzer am Boden zu stationieren, da
hier die Abwurfweite des Abbruchmaterials beim Abbruch der oberen Etagen sehr
hoch und die Sicherheit des Spritzers damit nicht gewährleistet ist. Hier sind Sprü-
heinrichtungen am Bagger im Bereich der Abbruchzange einzusetzen.
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Wenn große Schuttmengen beim Abbruch der Decken und Böden sowie Trennwän-
de nach unten stürzen, ist kurzfristig eine stärkere sichtbare Staubentwicklung zu
beobachten. Der Abbruchvorgang wird dann solange unterbrochen, bis die Stäube
weitgehend durch das Spritzwasser gebunden werden.

Die Zeit der Schuttberäumung und Schutteinebnung zur Verbesserung der Standfe-
stigkeit des Abrissbaggers wird in der Regel dazu genutzt, die abzubrechenden
Stockwerke zu befeuchten, um die Staubentwicklung zu vermindern. Ein Abbruch
ohne Wasserspritzer ist nach Forderungen der TRGS 521 nicht zulässig. Er führt zu
erheblichen Staubentwicklungen und damit zu erhöhten Belastungen der Beschäf-
tigten und der Anwohner.

Bild 5: Unzulässig hohe Staubbelastung beim Abbruch ohne Wasserspritzer

2.2 Rückbau mittels Segmentausbau

Wenn der Abtrag nur einiger Etagen beabsichtigt ist oder angrenzende Bauwerke
beim Abbruch gefährdet sind, kommt aus technologischen Gründen nur die Demon-
tage in Betracht. Zwecks Wohnraumreduzierung und -modernisierung erfolgt der
Rückbau der meist 6-geschossigen Plattenbauten auf 2 und 3 Geschosse durch ge-
schossweise Demontage einzelner Bauelemente.

Die Demontagefolge der Elemente ist in einem Demontageplan festgelegt. Dement-
sprechend werden im Dachbereich zunächst die umlaufenden Drempelwände, an-
schließend die Dachplatten, Muldenträger und Absatzböcke demontiert. Die De-
montage im Geschossbereich beginnt mit den Deckenplatten, es folgen die Außen-
wände, Innenwände und als letztes die Treppenelemente. Die einzelnen Element-
verbindungen werden manuell mittels Elektro-Abbruchhammer und Presslufthammer
sowie Brennschneider getrennt.
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Hierzu zählen das

- Freistemmen der in den Elementen eingebetteten Tragösen,
- Freistemmen und Trennen der Verbindungsstähle sowie das
- Aufstemmen der Fugen.

Vor dem Trennen der Verbindungen wird jedes Element zuerst an das Gehänge des
Kranes angeschlagen. Als Anschlagösen dienen die ursprünglichen Tragösen oder
nachträglich angebrachte Durchsteckbolzen bei Wandelementen. Trennwände wer-
den auch mittels Ketten angeschlagen.

Eine Abstützung der verbleibenden Wandelemente mit Montagestreben hat immer
dann zu erfolgen, wenn Wandlängen von mehr als 4,00 m frei stehen oder die jeweils
letzten Elemente eines Abschnitts keine Querwand zur Aussteifung mehr besitzen.
Die Anzahl und Lage der Montagestreben ist gemäß dem Demontageplan zu be-
achten.

Die demontierten Elemente werden mittels Kran abgenommen und neben dem
Rückbauobjekt zwischengelagert. Stahl, Eisen sowie verbliebene KMF-Bestandteile
werden ausgelesen, gesondert gelagert und nach Vorschrift entsorgt. Mit Hilfe der
Baggerzange erfolgt die Grobteilung des Abbruchmaterials für den Transport.

Zum Schutz der Beschäftigten gegen Absturz sind für das Rückbauobjekt grundsätz-
lich kollektiv wirkende Schutzmaßnahmen, z. B. Arbeits- oder Schutzgerüste, Seiten-
schutz, festzulegen.

Bild 6: Ausbau von Wandelementen
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Bild 7: Einbau von Montagestreben zum Abstützen der Wandelemente

2.3 Drempelausbau

- Geschlossener Drempelausbau

Beim mechanischem Abbruch mit Bagger und Abbruchzange werden in der Regel in
die den Drempel verschließenden Plattendecken ca. 1 m² große Einstiegsluken mit-
tels Bohrhämmer ausgestemmt. Über diese Luken wird dann in den geschlossenen
Drempelbereich eingestiegen. Die Dämmmatten werden aufgerollt und über die Öff-
nungen herausgereicht und anschließend in sogenannten Big-Bags gesammelt und
nach abfallrechtlichen Bestimmungen entsorgt. Bei diesen Tätigkeiten ist Persönliche
Schutzausrüstung (PSA) gemäß den Forderungen der TRGS 521 Punkt 5.3 zu tra-
gen.

Bild 8: Aufrollen der KMF-Matten im geschlossenem Drempel
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Bild 9: Herausheben der KMF-Matten aus der ausgestemmten Luke

- Offener Drempelausbau

Beim Rückbau mittels Segmentausbau werden die den Drempel verschließenden
Plattendecken abgehoben und die zur Wärmeisolation ausgelegten KMF-Matten ma-
nuell beseitigt. Die KMF-Matten werden in sogenannten Big-Bags gesammelt und
nach abfallrechtlichen Bestimmungen entsorgt. Bei diesen Tätigkeiten ist PSA ge-
mäß den Forderungen der TRGS 521 Punkt 5.3 zu tragen.

Bild 10: Aufrollen der KMF-Matten beim offenem Drempelausbau mit nicht sachgerecht
getragenem Schutzanzug und fehlender kollektiver Absturzsicherung
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Bild 11: Sammeln der KMF-Matten in Big-Bags beim offenem Drempelausbau unter nicht
vorschriftsmäßiger Verwendung des Schutzanzuges

Die Schutzkleidung ist auch an sehr heißen Tagen sachgerecht zu benutzen und
nicht wie in den Bildern 10 und 11 mit hochgezogenen Ärmeln (Hautreizungen durch
KMF) zu tragen.

2.4 Lade- und Transportarbeiten

Das anfallende Abbruchmaterial wird nach den abfallrechtlichen Bestimmungen
weiterverarbeitet oder entsorgt.

Bild 12: KMF im Abbruchmaterial

Beim mechanischem Abbruch mit Bag-
ger und Abbruchzange sind im Ab-
bruchmaterial Teile von Mineralwolle-
fasermatten aus der Wärmedämm-
schicht enthalten. Zur Verminderung
des KMF-Anteiles im Bauschutt werden
bei einigen Rückbauobjekten diese Be-
standteile aus den Schuttbergen ma-
nuell unter Verwendung von PSA in
sogenannte Big-Bags herausgelesen.
Dabei können nur die Teile von Mine-
ralwollefasermatten erfasst werden, die
sichtbar auf dem Abbruchmaterial lie-
gen.
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Bild 13: Separieren von KMF

Bild 14: Aufladen des Abbruchmaterials auf LKW

Bei diesem Aufladeverfahren ist die Standfestigkeit der Bagger vorher zu prüfen und
zu kontrollieren. Die Statik und Tragfähigkeit muss während des Ladens begleitend
analysiert werden.

Vor der Weiterverarbeitung muss das
Abbruchmaterial von der Abbruch-
stelle abtransportiert werden. Die
Beladung der LKW`s erfolgt mittels
Bagger. Während der Schuttberäu-
mung wird das Abbruchmaterial
durch Wasserspritzer befeuchtet, um
Staubentwicklungen zu mindern. Das
kann unter Einhaltung des entspre-
chenden Abstandes gleichzeitig mit
dem mechanischem Abbruch mittels
Bagger und Abbruchzange erfolgen
oder separat nach dem Abbruch des
kompletten Gebäudes.
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3 Rechtliche Bestimmungen un d vorbereitende Maßnahmen

3.1 Abbruchgenehmigung

Der Abbruch baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen bedarf der
Genehmigung durch die zuständigen Bauaufsichtsbehörden. Ein Antrag auf Ab-
bruchgenehmigung bei genehmigungspflichtigen Abbruchvorhaben ist vom Bauher-
ren bei der Bauaufsichtsbehörde einzureichen. Gemäß § 2 SächsBO-DurchfV ist
dem Antrag u. a. eine Beschreibung der voraussichtlich anfallenden Abfallarten und
der Entsorgung des Abbruchmaterials beizufügen. Die Abbruchgenehmigung ist an
die Schriftform gebunden und kann unter Auflagen erteilt werden.

Die Bauaufsichtsbehörden können die Gewerbeaufsichtsämter in das Genehmi-
gungsverfahren einbeziehen. In der Praxis ist dies zu selten der Fall. Nur aufgrund
eigener Initiativen durch die Gewerbeaufsichtsbediensteten erhalten diese eine Ko-
pie der Abbruchgenehmigung.

3.2 Abbruchanweisung

Wurde die Abbruchgenehmigung erteilt, ist sie dem Abbruchunternehmen zur Kennt-
nis zu geben. Der Abbruchunternehmer hat dann eine schriftliche Abbruchanweisung
gem. § 20 der Berufsgenossenschaftlichen Vorschrift BGV C22 „Bauarbeiten“ zu er-
arbeiten, die vor Aufnahme der Abbrucharbeiten auf der Baustelle vorliegen muss.
Sie enthält alle erforderlichen sicherheitstechnischen Angaben. Ein Muster einer Ab-
bruchanweisung enthält die Broschüre Technik 13 „Arbeitsschutz bei Abbrucharbei-
ten“ der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in Dortmund.

3.3 Ermitt lungspflicht

Nach § 16 Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) hat der Arbeitgeber, der mit einem
Stoff, einer Zubereitung oder einem Erzeugnis umgeht, festzustellen, ob es sich im
Hinblick auf den vorgesehenen Umgang um einen Gefahrstoff handelt. In der
TRGS 521 „Faserstäube“ werden im Punkt 3 die Inhalte der Ermittlungspflicht kon-
kretisiert. Beim Abbruch oder Rückbau von Plattenbauten ist also vorher zu prüfen,
ob die Wärmedämmschicht aus KMF- Matten besteht. Des weiteren ist der Arbeitge-
ber dazu verpflichtet, die Gefahren im Umgang mit Gefahrstoffen zu ermitteln und zu
beurteilen. Danach sind erforderliche Maßnahmen zur Abwehr der Gefahren zu tref-
fen und durch den Arbeitgeber vor Beginn des Umgangs zu regeln. Der Arbeitgeber
kann davon ausgehen, dass künstliche Mineralfasern früherer Produktion, wie sie als
Wärmedämmschicht in Plattenbauten der DDR verwendet wurden, als krebserzeu-
gender Stoff der Kategorie 2 eingestuft sind.
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3.4 Umgang mit KMF

· Gefahrstoffverordnung/TRGS 521 „ Faserstäube“

Beim Umgang mit künstlichen Mineralfasern der Kategorie 2 gelten die Forderungen
der Gefahrstoffverordnung, insbesondere die des 6. Abschnittes (Zusätzliche Vor-
schriften für den Umgang mit krebserzeugenden und erbgutverändernden Gefahr-
stoffen) sowie des Anhangs V der Gefahrstoffverordnung (Besondere Vorschriften für
bestimmte Gefahrstoffe und Tätigkeiten).
Die wesentlichsten Forderungen, die für den Rückbau von KMF-haltigen Platten-
bauten zu erfüllen sind, seien nachfolgend genannt:

· Anzeige

Entsprechend § 37 sowie Anhang V Nr. 7.3 der Gefahrstoffverordnung hat der Ar-
beitgeber der zuständigen Behörde den Umgang mit künstlichen Mineralfasern, die
in die Kategorie 2 der krebserzeugenden Stoffe eingestuft sind, unverzüglich, späte-
stens 14 Tage vor Beginn schriftlich anzuzeigen. Die TRGS 521 „Faserstäube“ for-
dert im Punkt 6.2 ebenfalls die Anzeige bei der zuständigen Behörde und bei dem
zuständigen Unfallversicherungsträger. Die Inhalte der Anzeige werden im Anhang V
Nr. 7.3 der Gefahrstoffverordnung und in der TRGS 521 Nr. 6.2 erläutert.

· Betriebsanweisung

Nach § 20 der Gefahrstoffverordnung und nach der TRGS 521 Punkt 5.4 besteht für
den Arbeitgeber die Pflicht zur Erstellung einer arbeitsbereichs- und stoffbezogenen
Betriebsanweisung, in welcher die Gefahren beim Umgang mit Gefahrstoffen für
Mensch und Umwelt dargestellt werden. In ihr wird auch auf Verhaltensregeln, erfor-
derliche Schutzmaßnahmen und die sachgerechte Entsorgung von entstehenden
gefährlichen Abfällen hingewiesen. Die TRGS 521 spezifiziert dies im Bezug auf die
Freisetzung von Faserstäuben. Die Betriebsanweisung ist in verständlicher Form und
Sprache den Beschäftigten an einer geeigneten Stelle in der Arbeitsstätte bekannt zu
machen. In ihr müssen auch Anweisungen über das Verhalten im Gefahrenfall und
über Erste Hilfemaßnahmen einbezogen werden. Die Arbeitnehmer sind anhand der
Betriebsanweisung bezüglich des Umganges mit KMF zu unterweisen. Die Unterwei-
sung findet vor der Beschäftigung und dann mindestens einmal jährlich mündlich und
arbeitsplatzbezogen statt. Inhalt und Zeitpunkt sind festzuhalten und durch Unter-
schrift der Beschäftigten zu bestätigen. Der Nachweis muss zwei Jahre aufbewahrt
werden.

· Vorsorge- und Schutzmaßnahmen

Gemäß § 36 der Gefahrstoffverordnung hat der Arbeitgeber eine umfassende Be-
wertung aller Gefahren beim tätigkeitsbezogenen Umgang mit krebserzeugenden
Gefahrstoffen, denen der Beschäftigte ausgesetzt ist, bezüglich der Art, des Ausma-
ßes und der Dauer der Exposition zu erstellen. Diese muss bei sich ändernden Ex-
positionen der Beschäftigten aktualisiert werden. Die zusätzlichen Vorschriften beim
Umgang mit diesen Stoffen sind ebenfalls in § 36 verankert.
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· Persönliche Schutzausrüstung

Allgemeine Grundsätze der Arbeitshygiene sind das Tragen geschlossener Arbeits-
kleidung und die Benutzung von Handschuhen bei Gefahr mechanischer Hautrei-
zungen. Gegebenenfalls kann auch die Verwendung von Hautschutzpräparaten aus-
reichend sein. Bei starker Staubentwicklung und der Gefahr von Augenverletzungen,
wie z. B. bei Überkopfarbeiten, sollte eine Schutzbrille getragen werden. Ist die Ein-
haltung von Luftgrenzwerten nach der TRGS 900 nicht gewährleistet, hat der Arbeit-
geber geeignete Atemschutzgeräte zur Verfügung zu stellen. Nähere Ausführungen
dazu sind unter Nr. 5.3 der TRGS 521 „Faserstäube“ zu finden. Die bereitgestellte
Persönliche Schutzausrüstung ist vom Arbeitgeber in gebrauchsfähigem, hygienisch
einwandfreiem Zustand zu halten. Er hat dafür zu sorgen, dass die Beschäftigten nur
so lange mit PSA beschäftigt werden, wie es das Arbeitsverfahren unbedingt erfor-
dert und es mit dem Gesundheitsschutz vereinbar ist. Die Beschäftigten sind ver-
pflichtet, die bereitgestellten PSA zu benutzen.

· Hygienemaßnahmen

Nach § 22 der Gefahrstoffverordnung und der TRGS 521 Nr. 4 sind bestimmte Hy-
gienemaßnahmen und arbeitshygienische Mindeststandards umzusetzen. Nahrungs-
und Genussmittel, der Beschäftigen, dürfen nur so aufbewahrt werden, dass sie mit
Stäuben und KMF nicht in Berührung kommen. Die Beschäftigten dürfen in Arbeits-
räumen oder an ihren Arbeitsplätzen im Freien keine Nahrungs- und Genussmittel zu
sich nehmen. Für sie sind Bereiche gemäß Arbeitsstättenverordnug einzurichten, in
denen sie Nahrungs- und Genussmittel ohne Beeinträchtigung ihrer Gesundheit
durch Gefahrstoffe zu sich nehmen können.

Des weiteren sind Waschräume sowie Räume mit getrennten Aufbewahrungs-
möglichkeiten für Straßen- und Arbeitskleidung zur Verfügung zu stellen. Arbeits-
und Schutzkleidung ist vom Arbeitgeber zu reinigen. Erforderlichenfalls ist sie geord-
net zu entsorgen und vom Arbeitgeber zu ersetzen. Die Verschmutzung der Arbeits-
stätten ist so gering wie möglich zu halten. Eine Reinigung der Maschinen und Ar-
beitsstätten ist deshalb in angemessenen Zeitabständen erforderlich.

· Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchun g

In den §§ 28 und 29 der Gefahrstoffverordnung sind  die arbeitsmedizinischen Vor-
sorgeuntersuchungen geregelt. Sie dienen dem präventiven Gesundheitsschutz der
Arbeitnehmer und beziehen sich auf die ermittelte Expositionsdauer und Belastung.
Sie unterteilen sich in arbeitsmedizinische Erstuntersuchungen vor Aufnahme der
Beschäftigung und in arbeitsmedizinische Nachuntersuchungen während dieser Be-
schäftigung durch einen ermächtigten Arzt nach § 30 der Gefahrstoffverordnung.

Nach Anhang VI der GefstoffV sind für krebserzeugende Gefahrstoffe arbeitsmedizi-
nische Untersuchungen nach den berufsgenossenschaftlichen Grundsätzen G 40
und G 1.3 durchzuführen.



Sächsisches   Landesinstitut    für    Arbeitsschutz    und    Arbeitsmedizin
09112 Chemnitz, Reichsstraße 39, Tel.  0371/ 36 85 - 0,  Fax 36 85 - 100

Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes

für den Abbruch und Rückbau von entkernten Plattenbauten – Teil II 14

3.5 Weitere Vorschriften

3.5.1 Beschäft igung sverbote und –beschränkung en (JArbSchG, MuSchG)

Der Arbeitgeber darf Jugendliche gemäß § 22 des Jugendarbeitsschutzgesetzes
(Gesetz zum Schutze der arbeitenden Jugend, JArbSchG) unter anderem nicht mit
Arbeiten, bei denen sie schädlichen Einwirkungen von Gefahrstoffen im Sinne des
Chemikaliengesetzes ausgesetzt sind, beschäftigen. Dieses Verbot gilt nicht, wenn
die Jugendlichen im Rahmen ihrer Berufsausbildung unter Aufsicht eines Fachkundi-
gen beschäftigt und die zulässigen Luftgrenzwerte nach TRGS 900 bei gefährlichen
Stoffen unterschritten werden.

Gemäß § 4 des Mutterschutzgesetzes (Gesetz zum Schutze der erwerbstätigen
Mutter, MuSchG) dürfen werdende Mütter unter anderem nicht mit schweren körper-
lichen Arbeiten und nicht mit Arbeiten beschäftigt werden, bei denen sie schädlichen
Einwirkungen von gesundheitsgefährdenden Stoffen oder Strahlen, von Staub, Ga-
sen oder Dämpfen, von Hitze, Kälte oder Nässe, von Erschütterungen oder Lärm
ausgesetzt sind. Die Forderung, dass werdende Mütter mit krebserzeugenden,
fruchtschädigenden oder erbgutverändernden Gefahrstoffen nicht beschäftigt werden
dürfen, wird im § 5 der Mutterschutzrichtlinie (MuSchRiV - Mutterschutzrichtlinien-
Verordnung) konkretisiert.

3.5.2 Baustellenverordnung

Werden auf einer Baustelle, auf der Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber tätig werden,
besonders gefährliche Arbeiten nach Anhang II der Verordnung (z. B. Umgang mit
krebserzeugenden Stoffen der Kategorie 1 oder 2) ausgeführt, so ist dafür zu sorgen,
dass vor Einrichtung der Baustelle ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan er-
stellt wird. Der Plan muss die für die betreffende Baustelle anzuwendenden Arbeits-
schutzbestimmungen erkennen lassen und besondere Maßnahmen für die beson-
ders gefährlichen Arbeiten nach Anhang II enthalten. Erforderlichenfalls sind bei Er-
stellung des Planes betriebliche Tätigkeiten auf dem Gelände zu berücksichtigen.
Für Baustellen, auf denen Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber tätig sind, sind ein oder
mehrere geeignete Koordinatoren zu bestellen. Der Bauherr oder der von ihm beauf-
tragte Dritte kann die Aufgaben des Koordinators selbst wahrnehmen.

Die Arbeitgeber haben bei der Ausführung der Arbeiten die erforderlichen Maßnah-
men des Arbeitsschutzes u. a. in Bezug auf folgende Sachverhalte zu treffen:

1. Instandhaltung der Arbeitsmittel,

2. Vorkehrungen zur Lagerung und Entsorgung der Arbeitsstoffe und Abfälle, insbe-
sondere der Gefahrstoffe,

3. Anpassung der Ausführungszeiten für die Arbeiten unter Berücksichtigung der
Gegebenheiten auf der Baustelle,

4. Information der Beschäftigten in verständlicher Form und Sprache über die sie
betreffenden Schutzmaßnahmen.
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3.5.3 Berufsgenossenschaftliche Vorschriften/Handlungsanleitungen

- BGV C22 „ Bauarbeiten“

Die Berufsgenossenschaftliche Vorschrift BGV C22 „Bauarbeiten“ enthält Bestim-
mungen wie die Wahrnehmung von Sicherheitsaufgaben, Standsicherheit und Trag-
fähigkeit, Verkehrswege und Absturzsicherung. Im Kapitel IV sind weitere wichtige
zusätzliche Bestimmungen für Abbrucharbeiten, wie z. B. die Untersuchung des bau-
lichen Zustandes, Abbruchanweisung, Absperren von Gefahrenbereichen und Ab-
brucharbeiten mit Bagger oder Ladern, benannt.

- LASI-Leitfaden „ Künstliche Mineralfasern“ (LV 17)

Der LASI-Leitfaden „Künstliche Mineralfasern“ (LV 17, Ausgabe Mai 1999) ist eine
Handlungsanleitung für die Beurteilung von und den Umgang mit Mineralfaserpro-
dukten. Im Punkt 4.2 Instandhaltung, Demontage, Abbruch gibt es u. a. Hinweise
zum Gefährdungspotenzial, zu den Schutzmaßnahmen und zur Abfallentsorgung
(Abfallschlüsselzuordnung, Nachweispflicht, Transportgenehmigung, Entsorgung).

Der Anhang des Leitfadens enthält ein Formular für die Anzeige nach Gefahrstoff-
verordnung (Anhang V Nr. 7.3):

- Handlungsanleitung zum Umgang mit Mineralwolle- Dämmstoffen (Glaswolle,
Steinwolle der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (Ausgabe 05/2002).

Diese Handlungsanleitung beschreibt Arbeitsschutzmaßnahmen beim Umgang mit
Mineralwolle-Dämmstoffen. Der Umgang mit „alten“ Mineralwolle-Dämmstoffen ist
nur noch im Zuge von Abbruch-, Sanierungs-, Instandhaltungs- und Instandset-
zungsarbeiten möglich, deren Inhalte die TRGS 521 „Faserstäube“ regelt.

Die Handlungsanleitung enthält eine Musterbetriebsanweisung nach § 20 der Ge-
fahrstoffverordnung über den Umgang mit eingebauten Mineralwolle-Dämmstoffen
sowie ein Muster einer einmaligen unternehmensbezogenen Anzeige für Abbruch-,
Sanierungs-, Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten mit künstlichen Mineral-
faserprodukten, die nicht die Kriterien des Anhangs IV Nr. 22 Abs. 2 der Gefahrstoff-
verordnung erfüllen.

- Arbeitsumweltdoss ier „ Künstliche Mineralfasern“

Das Arbeitsumweltdossier „Künstliche Mineralfasern“ des Berufsgenossenschaftli-
chen Institutes für Arbeitsschutz (BIA-Handbuch 35. Lfg. IX/99/120 206) enthält für
den Interessierten wichtige Grundkenntnisse über Künstliche Mineralfasern, deren
Klassifizierung, Grenzwerte, Messverfahren, Faserkonzentrationen und Hinweise zu
Schutzmaßnahmen.
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3.5.4 Abfallentsorgung

Nach § 5 Abs. 2 und 3 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW - AbfG)
sind die Erzeuger oder Besitzer von Abfällen verpflichtet, diese nach Maßgabe des
§ 6 KrW - AbfG zu verwerten. Die Verwertung hat dabei ordnungsgemäß und ge-
meinwohlverträglich zu erfolgen. Gefährdungen bei der Verwertung oder Beseitigung
von Betonbruch mit Mineralfaseranhaftungen sind insbesondere dann zu erwarten,
wenn es sich bei den Mineralfasern im Sinne des § 3 Abs. 2 Nr. 9 der Verordnung
über das Europäische Abfallverzeichnis (AVV) um einen als krebserzeugend einge-
stuften Stoff der Kategorie1 oder 2 mit einer Konzentration 
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Abfall handelt. In diesen Fällen ist der angefallene Abfall nach § 3 AVV  als beson-
ders überwachungsbedürftig einzustufen und der Schlüsselnummer 170106�  zuzu-
ordnen. Die Erzeuger oder Besitzer können davon ausgehen, dass künstliche Mine-
ralfasern früherer Produktion, wie sie als Wärmedämmschicht in Plattenbauten der
DDR verwendet wurden, als krebserzeugender Stoff der Kategorie 2 eingestuft sind.

Wenn Betonbruch nicht dieser Schlüsselnummer 170106*  zugeordnet werden soll, ist
nachzuweisen (Produktdokumentation, Analysen), dass der Abfall nicht diese ge-
nannten Gefährlichkeitsmerkmale aufweist.

Eine Entsorgung (Aufarbeitung in Recyclinganlagen) von Betonbruch mit Mineralfa-
seranhaftungen der Schlüsselnummer 170106*  ist nur in Anlagen möglich, die dafür
zugelassen sind.

4 Untersuchungsmethoden

4.1 Gefahrstoffe

Die Probenahme, Messung und Beurteilung von Gefahrstoffen in der Raumluft er-
folgten nach der BIA-Arbeitsmappe des Berufsgenossenschaftlichen Instituts für Ar-
beitssicherheit sowie der Technischen Regel für Gefahrstoffe TRGS 402.

· Künstliche Mineralfasern

Die Probenahme erfolgte personenbezogen und stationär mittels Faser-Messkopf
FAP im Atembereich und im Arbeitsbereich der Beschäftigten nach dem BIA-
Probenahmeverfahren 0412/1. Auf der Grundlage dieser Methode wird mittels eines
Personal Air Samplers (PAS) und mittels stationärer Pumpe (SP) ein definiertes Luft-
volumen mit einem Luftvolumenstrom von 3,5 l/min (PAS) und von 10 l/min (SP) an-
gesaugt und die Fasern auf einem goldbedampften Kernporenfilter (Kernporenfilter,
goldbeschichtet, Pw 0,4 µm, 37 mm) abgeschieden.

Die beaufschlagten Kernporenfilter und Materialproben werden mittels Rasterelek-
tronenmikroskopie analysiert. Die Faserkonzentrationsbestimmung an den Kernpo-
renfiltern erfolgte gemäß VDI 3492 Blatt 2.
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· Alveolengängige Staubfraktion

Die Probenahme erfolgte stationär mittels Feinstaub-Messkopf FSP im Atembereich
der Beschäftigten nach dem BIA-Probenahmeverfahren 7552. Auf der Grundlage der
Methode 7490 der BIA-Arbeitsmappe wird mittels eines Personal Air Samplers (PAS)
und mittels stationärer Pumpe (SP) über einen Vorabscheider ein definiertes Luftvo-
lumen mit einem Luftvolumenstrom von 2,0 l/min  angesaugt und die A- Staubfraktion
auf ein Membranfilter mit der Porenweite 8 µm abgeschieden. Die Staubkonzentrati-
on wird durch Differenzwägung (Filtergewicht vor Probenahme - nach Probenahme)
ermittelt und über das angesaugte Luftvolumen berechnet.

· Einatembare Staubfraktion

Die Probenahme erfolgte stationär mittels Gesamtstaub-Messkopf GSP im Atembe-
reich der Beschäftigten nach dem BIA-Probenahmeverfahren 7552. Auf der Grundla-
ge der Methode 7490 der BIA-Arbeitsmappe wird mittels eines Personal Air
Samplers (PAS) und mittels stationärer Pumpe (SP) ein definiertes Luftvolumen mit
einem Luftvolumenstrom von 3,5 l/min angesaugt und die E- Staubfraktion auf einen
Glasfaserfilter mit der Porenweite 8 µm abgeschieden. Die Staubkonzentration wird
durch Differenzwägung (Filtergewicht vor Probenahme - nach Probenahme) ermittelt
und über das angesaugte Luftvolumen berechnet.

4.2 Lärm/Schwingungen

- Lärm

Die messtechnische Erfassung des arbeitsbedingten Lärms beim Rückbau erfolgte
nach DIN 45645 T. 2.

Die Messergebnisse werden nach § 15 der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) und
VDI 2058 Bl. 3 bewertet. Danach darf der Beurteilungspegel am Arbeitsplatz auch
unter Berücksichtigung der von außen einwirkenden Geräusche bei den bewerteten
Tätigkeiten höchstens 85 dB(A) betragen. Soweit dieser Beurteilungspegel nach der
betrieblich möglichen Lärmminderung nicht einzuhalten ist, darf er bis zu 5 dB(A)
überschritten werden. Der Beurteilungspegel LArd wird nach DIN 45645 T. 2 aus dem
äquivalenten Dauerschallpegel für die Arbeitsschicht und der Umrechnung der Ar-
beitsschichtdauer T auf die Beurteilungszeit Tr = 8 h gebildet.

In der Berufsgenossenschaftlichen Vorschrift (BGV) B3 werden Lärmbekämpfungs-
maßnahmen festgelegt, wenn der Beurteilungspegel 85 bzw. 90 dB(A) und der
Höchstwert des unbewerteten Schalldruckpegels 140 dB überschreitet.
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Auf Grund der Mobilität der Arbeitnehmer und aus praktischen Gründen kamen per-
sonengetragene Lärmmessgeräte (Schalldosimeter Typ 4436 der Firma Brüel & Kja-
er) zum Einsatz. Arbeitsmedizinisch relevante Messgrößen waren bei allen Analysen
der energieäquivalente Dauerschalldruckpegel Leq als Grundlage für die Berechnung
des Beurteilungspegels und der Maximalwert des unbewerteten Schalldruckpegels
Lpeak. Die Messzeiten waren im Sinne der  DIN 45645 T. 2 repräsentativ.

- Schwingungen

In VDI 2057 „Einwirkung mechanischer Schwingungen auf den Menschen“ (Ausgabe
September 2002) sind in Bl. 1 - 2 die Grundlagen für die Ermittlung, Bewertung und
Beurteilung der Schwingungsbelastung bezüglich Ganzkörper- bzw. Hand-Arm-
Schwingungen enthalten. Die Messungen wurden auf der Basis dieser VDI durch-
geführt.

Die jeweilige Messgröße war der energieäquivalente Mittelwert der frequenzbewer-
teten Schwingbeschleunigung nach VDI 2057. Die Messzeiten gewährleisteten eine
repräsentative Aussage zur Schwingungsbelastung.

Zur Bewertung von Ganzkörperschwingungen erfolgen Messungen der Schwin-
gungsbelastung in den drei Körperachsen. Zur Bewertung wird nach VDI 2057 Bl. 1
die Achse mit der größten bewerteten Schwingbeschleunigung herangezogen.
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4.3 Physische Beanspruchungen

- Messung der Herzschlagfrequenz

Mittels arbeitsphysiologischer Untersuchungen ist es möglich, die arbeitsbedingten
Belastungen der Beschäftigten aufgrund der daraus resultierenden Beanspruchung
zu beurteilen. Die Untersuchungen geben Aufschluss darüber, inwieweit die körperli-
che Arbeit während der Schicht zu einer Grenzwertüberschreitung und damit fort-
schreitenden Ermüdung führt. Anhand der Ergebnisse können erforderlichenfalls
Maßnahmen zur Verbesserung des präventiven Arbeitsschutzes abgeleitet werden.

Die tätigkeitsbezogene kontinuierliche Erfassung der Herzschlagfrequenz (HSF) gilt
als die praktisch bedeutsamste Methode für die Erfassung und Bewertung der physi-
schen Beanspruchung. Dieser Beanspruchungsparameter ist bei dynamischer und
statischer Muskelarbeit gut etabliert und leicht messbar /HETTINGER, KAMINSKY,
1968; LAURIG, 1981; GRANDJEAN, 1991; STORK et. al., 1993/.

Um allgemeingültige, individuumsunabhängige Aussagen ableiten zu können, ist es
notwendig, inter- und intraindividuelle Streuungen zu eliminieren /HETTINGER,
1970; MÜLLER, 1989/. Hierzu wird die insgesamt gemessene HSF durch Subtraktion
der individuellen Ruheherzschlagfrequenz (RHSF) in eine Arbeitsherzschlagfrequenz
(AHSF) transformiert.

Die Bestimmung der individuellen RHSF erfolgt vor Schichtbeginn im Sitzen über
eine Zeitdauer von mindestens fünf Minuten in ruhiger Umgebung. Zeigen die perso-
nenbezogenen HSF-Aufzeichnungen einen anderen Tagesminimalpuls auf, so wird
dieser zur Bewertung herangezogen.

Þ HSF – RHSF = AHSF

Die so gewonnene AHSF widerspiegelt lediglich die durch die Arbeitstätigkeit hervor-
gerufene physische Beanspruchung.

Bewertet wird die ermittelte AHSF nach einem in der Fachliteratur angegebenen
Dauerleistungsgrenzwert (DLG). Dieser stellt die maximal physische Leistung dar,
die über eine Schichtdauer von acht Stunden ohne fortschreitende Ermüdung und
Leistungsabfall vom Individuum erbracht werden kann /FRAUENDORF, KOBRYN,
1975; HALLMEYER, KÖHN-SEYER, 1983; GRANDJEAN, 1991/.

Entsprechend der o. g. Fachliteratur sollte der Schichtmittelwert der über die ge-
samte Schicht ermittelten AHSF einen DLG von 35 Schläge/min (bei einer im Sitzen
bestimmten RHSF) nicht überschreiten.

Þ DLG = 35 Schläge/min

Registriert wird die HSF durch den Einsatz von PHYSIO-LOGGERN der Firma
Rimkus-Medizintechnik. Die Applikation der Elektroden erfolgt auf der vorderen Tho-
raxwand in einer modifizierten NEHB -A-Ableitung /FRAUENDORF, KOBRYN, 1975/.
Als Signalaufnehmer dienen Einmalgebrauchsklebeelektroden der Art Silber/ Sil-
berchlorid.
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Um vergleichbare HSF-Meßwerte zu erhalten, werden bei der Auswahl der in die
Untersuchungen einbezogenen Personen folgende Kriterien berücksichtigt:

- Feststellung des Gesundheitszustandes und der durchschnittlichen körperlichen
Leistungsfähigkeit durch ärztliche Voruntersuchung (Ergometrie)

- Alter: 20 bis 45 Jahre
- Tätigkeitserfahrung seit mindestens einem Jahr.

Zur Beurteilung der Leistungsbreite der Beschäftigten wurden diese einer Ergometrie
unterzogen. Dabei wird auf der Grundlage der Messungen von körperlichen Lei-
stungsfunktionen während einer exakt definierten physikalischen Leistung (in Watt)
die biologische Beanspruchung ermittelt.

Die arbeitsmedizinische Bewertung der bei der Ergometrie erzielten Leistung wurde
über die Bestimmung der W 150 vorgenommen. Die W 150 ist diejenige Leistung
gemessen in Watt, die bei einer Herzschlagfrequenz von 150/min anlässlich einer
stufenweise ansteigenden Belastung (in Anlehnung an die berufsgenossenschaftli-
chen Grundsätze für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen) erreicht wird.
Der Sollwert der W 150 beträgt bei Männern 2,1 W pro kg Körpergewicht +/- 0,4 W.

Bei allen untersuchten Beschäftigten konnte entsprechend dieser Normwerte eine
gute bis sehr gute Leistungsfähigkeit festgestellt werden.

- Arbeitsablaufstudie

Parallel zu jeder HSF-Messung erfolgt eine Arbeitsablaufstudie, in der die von den
Arbeitnehmern ausgeführten Arbeitsverrichtungen unter dem Gesichtspunkt der kör-
perlichen Beanspruchung „zeitsynchron“ erfasst werden. Damit werden die verschie-
denen Teiltätigkeiten in ihrer Abfolge und Zeitdauer während der Arbeitsschicht er-
sichtlich. Diese Angaben sind anschließend zur registrierten körperlichen Beanspru-
chung zuordenbar.
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Folgende Strukturierung der Teiltätigkeiten (TT) wurde vorgenommen:

Tab. 1: Strukturierung der Teiltätigkeiten (TT)

Teiltätigkeit KMF-Ausbau im Drempelbereich Stemmarbeiter/Anschläger und
Wasserspritzer

0 -
Vorruhe

Bestimmung der Ruhe-HSF Bestimmung der Ruhe-HSF

1 -
Vorbereitungs-
und Abschluss-
arbeiten

�  Erstes Aufsuchen des Ar-
beitsortes

�  An- und Ausziehen der
Schutzanzüge am Arbeitsort

�  Herrichten des Arbeitsortes,
Bereitstellen von Arbeitsmit-
teln

�  Weg zum Pausenraum und
zurück

�  Aufräumarbeiten zum
�  Schichtende
�  Verlassen des Arbeitsortes

am Ende der Schicht

�  Erstes Aufsuchen des Ar-
beitsortes

�  Herrichten des Arbeitsortes,
Bereitstellen von Arbeitsmit-
teln

�  Weg zum Pausenraum und
zurück

�  Aufräumarbeiten zum
�  Schichtende
�  Verlassen des Arbeitsortes

am Ende der Schicht

2 -
Verrichtung ma-
nueller Tätig-
keiten

Alle manuell ausgeführten Ar-
beiten z. B.: Pappen und Fa-
sermatten zusammenrollen,
Transport der Rollen zum Big-
Bag, Hineinheben der Rolle in
den Big-Bag, Öffnen und Zu-
sammenschnüren der Big-Bags

Alle manuell ausgeführten Ar-
beiten z. B.: Stemm-, Trenn-
schneid- und Bohrarbeiten, An-
schlagen von Plattenelementen,
Einweisen des Kranfahrers, Um-
setzen von Werkzeugen, Monta-
gestreben einbauen/entfernen;
Wasserspritzen

3 -
Nebentätigkei-
ten

�  Besprechungen mit Vorge-
setzten/Kollegen

�  Materialbeschaffung (Filter für
Maske, leere Big-Bags, Ben-
zin für Stromaggregat)

�  Hilfeleistungen bei anderen
Kollegen (Umsetzen von
Werkzeugen, Zureichungen,
Anschlagtätigkeiten)

�  Besprechungen mit Vorge-
setzten/Kollegen

�  Materialbeschaffung (Werk-
zeuge und Hilfsmittel)

�  Aufräumarbeiten bei Arbeits-
ortwechsel

�  Absturzsicherung (Seiten-
schutz) herstellen

�  Bauzäune umsetzen (Was-
serspritzer)

�  Auslesen von Sondermüll aus
dem Abbruchmaterial (Was-
serspritzer)

4 -
Erholungspau-
sen

�  Pausen zum Zweck der Nah-
rungsaufnahme

�  Maskenpausen gemäß
BGR 190

�  Pausen zum Zweck der Nah-
rungsaufnahme


